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3	 BEANTRAGEN SIE KOSTENFREI IHRE VERBINDLICHE URSPRUNGSAUSKUNFT

Begriffe Inhalt

Was ist eine vUA?

Die verbindliche Ursprungsauskunft legt den Ursprung Ihrer Ware offiziell fest – rechts- 
verbindlich und für alle Zollstellen in der EU bindend. Sie ist Ihr juristischer Schutzschild  
bei Zollprüfungen und Grundlage für Präferenznachweise (EUR.1, Ursprungserklärungen, 
Lieferantenerklärungen).

Ihre 5 größten 
Vorteile

	Þ Rechtssicherheit: 3 Jahre gültig
	Þ EU-weite Gültigkeit: eine Entscheidung für alle 27 Mitgliedstaaten
	Þ Zollpräferenzen nutzen: Ursprungserklärungen, EUR.1, Lieferantenerklärungen
	Þ Kostenfrei: keine Gebühren in Deutschland
	Þ Vertrauensschutz: 6 Monate Übergangsfrist bei Rechtsänderungen

Wann Sie eine vUA 
benötigen

Wenn Sie neue Produkte einführen oder entwickeln
	Þ und die anzuwendenden Ursprungsregeln unklar sind oder sich von bisherigen Produkten 
unterscheiden.

In der Lieferkette gibt es unterschiedliche Einschätzungen zum Ursprung
	Þ – z. B., weil Lieferanten, Kunden oder interne Abteilungen zu verschiedenen Ergebnissen 
kommen.

Wenn Zweifel an der Berechtigung der Kennzeichnung „Made in Germany“ bestehen
	Þ und Sie rechtssicher klären möchten, ob die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind.

Wenn Sie Lieferanten oder Produktionsstandorte wechseln
	Þ und nicht sicher sind, ob sich dadurch der präferenzielle oder nichtpräferenzielle Ursprung 
der Waren ändert.

Wenn Sie sich gezielt auf Zollprüfungen vorbereiten
	Þ und Ihre Ursprungsnachweise (z. B. Lieferantenerklärungen, Präferenznachweise,  
Kalkulationen) rechtssicher absichern möchten.

So funktioniert die 
vUA in der Praxis – 
Schritt für Schritt

1. �Zuständigkeit klären:
	Þ Präferenzieller Ursprung → Hauptzollamt Hannover
	Þ Nichtpräferenzieller Ursprung → IHK + DIHK oder HZA Hannover

Mein Tipp: Klären Sie vorab telefonisch die Zuständigkeit.

2. Unterlagen vorbereiten:
	Þ Formular 0305 aus Zoll-Portal verwenden
	Þ Bereiten Sie eine vollständige Stückliste und Kalkulationsunterlagen vor.

Mein Tipp: Legen Sie einen vUA-Ordner mit allen Lieferantenrechnungen der letzten 12 
Monate an.

3. Online-Antragstellung:
	Þ Login über ELSTER oder eine andere Methode Ihrer Wahl
	Þ Portal: www.zoll-portal.de
	Þ PDF/JPG/PNG (max. 5 MB)

4. Prüfung durch Behörde:
	Þ Kontrolle von Wertgrenzen, Bearbeitungsschritten, Abkommensregeln
	Þ Bearbeitungszeit: 4 bis 6 Wochen (komplex bis 120 Tage)

5. Entscheidung nutzen:
	Þ Bescheid digital abrufen
	Þ Verwendung: bei Zollanmeldung, EUR.1, Lieferantenerklärung und Zollprüfung

Achtung: Führen Sie ein vUA-Register und prüfen Sie Änderungen regelmäßig!
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Die 3 häufigsten 
Fehler

1. Lieferantenwechsel nicht gemeldet. → vUA ist ungültig.
2. Produktionsänderungen nicht angezeigt. → Eine neue vUA ist erforderlich. 
3. Ablauf nach 3 Jahren vergessen → Legen Sie eine rechtzeitige Wiedervorlage an.

Fazit
Mit wenigen Stunden Vorbereitung sichern Sie sich 3 Jahre Rechtssicherheit. Die verbindliche 
Ursprungsauskunft ist ein kostenloses, aber enorm wirksames Werkzeug, um Zollkosten zu 
sparen, Compliance zu stärken und Ihre Lieferketten rechtlich abzusichern.


